
 

STADT WOLFSBURG
DER OBERBÜRGERMEISTER

STADT WOLFSBURG - POSTFACH10 09 44 - 38499 WOLFSBURG

Herr

Jörg Bergstedt

Ludwigstraße 11
35447 Reiskirchen Saasen

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom
Mein Zeichen/Mein Schreiben vom 01-23 / 773801001892

24.06.2020

Anhörungals Betroffener wegen einer Ordnungswidrigkeit
gem. $ 55 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Sehr geehrter Herr Bergstedt,

es wurde festgestellt, dass Sie sich am 02.06.2020 um 12.21 Uhr mit mehr als
2 Personenander Örtlichkeit: Rothenfelder Straße/Am Mühlengraben aufhiel-
ten. Diesstellt einen Verstoß gegen die Niedersächsische Verordnung zur Be-
kämpfung der Corona-Pandemie vom 08.05.2020 dar.

Ordnungswidrig handelt,

wer gemäß 8 73 Abs. 1a Nr. 24 Infektionsschutzgesetz(IfSG) vorsätzlich oder
fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach 8 17 Abs. 1 auchin Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach 8 32 Satz 1 in Verbindung mit 828 Abs.1
IfSG zuwiderhandelt.
Nach $ 1 Abs. 1 Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie vom 08. Mai 2020, hat jede Person physische Kontakte zu anderen
Menschen,die nicht zu den Angehörigen des eigenenHausstandes gehören,
auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Nach 8 2 Abs. 1 sind Kontakte
außerhalb der eigenen Wohnungnur erlaubt, wenn dabeidie in den Absätzen 2
und 3 genannten Bedingungeneingehalten werden.
Nach $ 2 Abs. 3 ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum vorbehaltlich des Sat-
zes 2 jeder einzelnen Person gestattet. Zusammenkünfte und Ansammlungen
im öffentlichen Raum sind auf höchstens zwei Personen beschränkt; hiervon
ausgenommensind Zusammenkünfte von Angehörigen sowie Personen, die
dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören. Ebenfalls ausgenom-
men sind AnsammlungenvonPersonen,die sich in einem Wartebereich des
ÖPNV unter Wahrung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Per-
sonen aufhalten. Kontakte und Ansammlungen von Personenan öffentlichen
Orten sind zulässig, wenn diese im Zusammenhang mit der Betreuung und Versor-
gung von hilfsbedürftigen Personenstehen, diein sozialen Hilfs-und Beratungsein-
richtungen erbracht werden.
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Beweismittel: Polizei Wolfsburg -

verletzte Bußgeldvorschriften: 8 73 Abs. 1a Nr. 24 IFSG, 8 32 Satz 1 in.Verbindung mit $ 28 Abs.1
IfSG, 8 1 Abs. 1, 82 Abs. 1 und 3 Niedersächsische Verordnung zur

Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 08. Mai 2020

Wegendieser Zuwiderhandlung habeich gegen Sie ein Bußgeldverfahren
nach dem OWiGeingeleitet (8 47 Abs. 1 Nr. 1 OWiG).

Durch die Anhörung erhalten Sie Gelegenheit, sich zur Beschuldigung zu

äußern . Ihre Angaben werden im Verfahren berücksichtigt.

Ich bitte Sie, den beigefügten Anhörungsbogen innerhalb einer Woche,
nachdem Ihnen dieses Schreiben zugegangenist, zurückzusenden, und zwar
auch, wenn Sie sich nicht äußern möchten.

Sie sind verpflichtet zu überprüfen, ob die Angabenzu Ihrer Person im Anhörungsbogenrichtig

und vollständig sind. Falls notwendig, müssen Sie die Angabenkorrigierenoder ergänzen und

anschließend den Anhörungsbogeninnerhalb einer Woche, nachdem Ihnendieses Schreiben

zugegangenist, an mich zurücksenden. Wenn Sie dies nicht tun, droht Ihnen eine Geldbuße ($

111 OWiG)

Sie sind nicht verpflichtet, sich zu äußern. Falls ich innerhalb einer Woche nicht von.Ihnen

höre, gehe ich davon aus, dass Sie von Ihrem Äußerungsrecht keinen Gebrauch machen möch-

ten. Ich kann dann nur auf Grund der Aktenlage entscheiden.

Sie sind nicht verpflichtet, Angaben zur verantwortlichen Person zu machen. Falls Sie darauf

verzichten, müssen Sie damit rechnen, dass ein Verfahren gegen unbekannteingeleitet wird. Sie
können dann als Zeugin oder Zeuge vernommenwerden, um zu klären, wer als verantwortliche

Person in Betracht kommt. Sie könnenin diesem Fall nur dann die Aussage verweigern, wenn

Sie entweder Angehörige nicht belasten wollen (z.B. Eltern, Kinder, Ehemann oder Ehefrau) oder

durch die Aussage. sich selbst oder Angehörige der Gefahr der Verfolgungaussetzen würden.

Hat eine andere Person die Ordnungswidrigkeit begangen,teilen Sie mir bitte-innerhalb einer Woche

nebenIhren Personalien zusätzlich die Personalien der verantwortlichen Person unter „Angaben zur Sa-

che“ mit; hierzu sind Sie nicht verpflichtet.

- Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Franke
Hinweis: Dieses Schreiben wurde im automatisierten Verfahrenerstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage

Anhörungsbogen



 

Stadt Wolfsburg
Ordnungsamt

Postfach 10 09 44

38409 Wolfsburg

Aktenzeichen: 01-23/ 773801001892 Bergstedt, Jörg

‚Anhörungsbogen
(Anlage zur Vernehmung desBetroffenen)

1. Angabenzur Person (Pflichtangaben) gem. 8 111 OWiGi.V.m. 8 163b Abs. 2 StPO

 

Zuname(bei Abweichung auch Geburtsname):
 

Vorname(Rufnamenbitte unterstreichen):
 

Geburtstag, -ort:
 

Postleitzahl, Wohnort:
 

Straße, Hausnummer:   |Staatsangehörigkeit:

2. Angaben zur Sache (freiwillige Angaben)

DI Ich gebe den Verstoß zu. Ullch gebe den Verstoß nicht zu.

U Ich möchte nicht aussagen. O Ich sage wie folgt aus:

Bitte nutzen Sie zur Begründung gegebenenfalls die Rückseite.

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift


